
Rechtsgrundlage: Arbeitszeit in Schule

Personalrat an Grundschulen Bottrop 1

Für Landesbeschäftigte in NRW gilt 
gemäß 

§ 60 Abs. 1 LBG die 

41 Stunden-Woche

(analog für Tarifbeschäftigte § 44 TV-L)

Diese ist im Schuldienst auf die 
Unterrichtspflichtstundenzahl 

zu übertragen

(VO zu § 93 Abs. 2 SchulG, 

BASS 11-11 Nr.1) 



Arbeitszeitregelung § 60 Absatz 1 LBG
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Die Arbeitszeit der Lehrer*innen gliedert sich in

Wöchentliche 
Unterrichtsverpflichtung

WStd.-Zahl

->  gesetzlich fixierter 
(messbarer) Teil

VO zu § 93 Abs. 2 SchulG, 
BASS 11-11 Nr.1

Disponibler Teil

Fremdbestimmter 
Bereich: 

Aufsicht, Beratung, 
Konferenz, Kooperation, 

Schulfahrten, 
Wanderungen etc.

Organisatorisch selbst 
umzusetzender Bereich: 

Vor- und Nachbereitung 
Unterricht, sonstige 

Planung etc.



Rechtsgrundlage: Erholungsurlaub 
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Ferienzeiten, die über den Urlaubsanspruch hinausgehen, dienen der Fort- und 
Weiterbildung, der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie der 

Wahrnehmung anderer dienstlicher Verpflichtungen, z.b der organisatorischen 
Vorbereitung des neuen Schuljahres

§ 14 Abs. 2 Satz 2 ADO

In der letzten Woche vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres müssen sich die 
Lehrer*innen zur Dienstleistung für schulische Aufgaben bereithalten, soweit dies 
für die organisatorische Vorbereitung des neuen Schuljahres erforderlich ist und 

vorher angekündigt wurde

Lehrer*innen sind verpflichtet auch in der unterrichtsfreien Zeit an Fortbildungen 
teilzunehmen. Fällt eine Fortbildung also in die letzte Woche der Ferien, müssen 

Lehrkräfte vor Ort sein

§ 57 Schulgestz Abs. 3
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Für Schulleitungen gilt, dass auch in den Schulferien die Dienstgeschäfte der 
Schulleitung ausreichend wahrgenommen werden müssen 

§ 30 Abs. 2  ADO



Rechtsgrundlage: Arbeitszeitgesetz
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Verantwortung

Arbeitgeber

Ununterbrochene Ruhezeit 
von mind. elf Stunden 

zwischen Feierabend und 
nächstem Arbeitsbeginn ist 

Pflicht

Bei einer Arbeitszeit von sechs 
bis neun Stunden stehen 

Ruhepausen von 30 Min. zu. 

Arbeitszeit ohne Pause darf 
max. sechs Stunden betragen 

Zulässige tägliche Arbeitszeit 
beträgt acht Stunden. 

Verlängerung auf max. zehn 
Stunden möglich, wenn 
Ausgleich innerhalb von 

sechs Monaten auf 
durchschnittlich 48 

Std./Woche

Arbeitszeit ist die Zeit von 
Beginn bis Ende der Arbeit 

ohne Ruhepausen



August September Oktober November Dezember Januar

FebruarMärzAprilMaiJuniJuli

Unterrichtsfreie Zeit 
Herbst

82 Arbeitsstunden

Unterrichtsfreie Zeit 
Weihnachten

Ca. 58 Arbeitsstunden

Unterrichtsfreie Zeit 
Ostern

Ca. 58 Arbeitsstunden

Unterrichtsfreie Zeit 
Sommer

- 6 Wochen -
Max. 5 Wochen Urlaub möglich



August September Oktober November Dezember Januar

FebruarMärzAprilMaiJuniJuli

Vorbereitung SJ 

Vorbereitung 1.ST

1. Elternsprechtag

Klassen-/Schulpflegschaft

Klassenfahrt 1. Päd. Ganztag

Lehrersprechtag

Nikolaus

Advent

Übergangszeugnisse

AO-SF

2. Regionalkonferenz

KlassenpflegschaftSportfest

3. Päd. Ganztag

2. Elternsprechtag

VERA3-Ergebniseing.

Klassenfahrt

Zeugnisse

Verabschiedung 4er

Vorbereitung SJ

Nachbereitung SJ

Klassenbuch

Klassenbuch Klassenbuch Klassenbuch Klassenbuch Klassenbuch Klassenbuch

KlassenbuchKlassenbuchKlassenbuchKlassenbuchKlassenbuch

FörderdiagnostikFörderdiagnostik Förderdiagnostik Förderdiagnostik Förderdiagnostik Förderdiagnostik

FörderdiagnostikFörderdiagnostikFörderdiagnostikFörderdiagnostikFörderdiagnostikFörderdiagnostik

Konf./ DB Konf./ DB Konf./ DB Konf./ DB Konf./ DB Konf./ DB

Konf./ DBKonf./ DBKonf./ DBKonf./ DBKonf./ DBKonf./ DB

SchulpflegschaftVERA3-TestungenBundesjugendspieleVerabschiedung 4er

1. Regionalkonferenz VERA3-Eingabe Weihnachten Zeugnisse

Erntedank Förderplankonferenz Einschulungsdiagn.

ÜbergangsgesprächeSchulausflug

2. Päd. GanztagOstern

Schülerwaldlauf St.Martin. . .
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